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46.	 B.II Kirchenstiftungsrechtliche Ordnung für 
Baukostenzuschüsse (KiStiftZuschO-Bau)

1	� Zuschussvoraussetzungen

	� Die Erzdiözese gewährt nach Maßgabe dieser Ordnung Zuschüsse zu 
Baumaßnahmen der Kirchenstiftungen und zu Baumaßnahmen der Pfrün-
destiftungen an pastoral genutzten baulichen Anlagen mit Gesamtkosten 
von über € 150.000,00 brutto. 

	� Baumaßnahmen mit Gesamtkosten bis zu € 150.000,00 brutto sind von 
den Kirchenstiftungen und den Pfründestiftungen (soweit es sich um eine 
Baumaßnahme an pastoral genutzten baulichen Anlagen handelt) aus den 
von der Erzdiözese zur Verfügung gestellten Mitteln der Baupauschale zu 
finanzieren, es sei denn, die Kirchenstiftung oder die Pfründestiftung ist 
wirtschaftlich nicht in der Lage, die geplante Baumaßnahme hieraus zu 
bezahlen. Ist dies der Fall, so kann die Kirchenstiftung oder die Pfrün-
destiftung auch bei genehmigungspflichtigen Baumaßnahmen mit Ge-
samtkosten bis zu € 150.000,00 brutto ein Normalverfahren nach der Kir-
chenstiftungsrechtlichen Ordnung für Genehmigungen im Bauwesen (sie-
he Ziff. 5.1 Satz 5 KiStiftGenO-Bau) einleiten und einen Zuschussantrag 
nach dieser Zuschussordnung stellen.

	� Die Zuschussbewilligungen nach dieser Ordnung setzen voraus, dass die 
Haushaltslage dies erlaubt. Ein klagbarer Rechtsanspruch der Zuschuss-
nehmer auf Zuschussgewährung besteht nicht.

2	� Zuschussverhältnis und Zuschussarten

2.1	� Zuschussnehmer ist die als Bauherr im Sinne der Ziff. 3.2 der Obersten 
Bauregel für die Finanzierung der Baumaßnahme verantwortliche Kirchen-
stiftung oder die Pfründestiftung. Zuschussgeber ist die Erzdiözese.

2.2	� Der Zuschuss der Erzdiözese wird als verlorener Zuschuss gewährt.

3	� Zuschussverfahren

3.1	� Der Antrag auf Bewilligung eines Baukostenzuschusses ist grundsätzlich 
Bestandteil des kirchlichen Baugenehmigungsverfahrens. Die Höhe des 
beantragten Zuschusses muss sich aus dem im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens vorzulegenden Finanzierungsplan ergeben.

3.2	� Über die Gewährung des Zuschusses entscheidet der Vergabeausschuss 
im Verbund mit der Entscheidung über die Baugenehmigung, außer es 
handelt sich um einen gesonderten Zuschussantrag nach Ziff. 5. In diesem 
Fall ist ein Zuschuss gesondert zu beantragen. 
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3.3	� Im Falle einer Notmaßnahme (Ziff. 7 KiStiftGenO-Bau) kann ein benötigter 
Zuschuss bei der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – von der 
Kirchenstiftung oder der Pfründestiftung beantragt werden. Die Erzdiöze-
se – Erzbischöfliche Finanzkammer – kann einen Zuschuss aus dem Not-
fallbudget gewähren. Anlass und Begründung der Entscheidung sind zu 
dokumentieren. 

4	� Zuschussfähige Baumaßnahmen, Zuschusssätze bzw. zuschussfähige 
Kosten

4.1	� Folgende Baumaßnahmen sind zuschussfähig:

	 a)	� Kirchen: Gesamtrenovierung, Außenrenovierung, Innenrenovierung, 
Sanierung, Renovierung und Sanierung liturgischer Orte und Neubau-
ten, die keine Ersatzbauten sind.

		�  Erwerb und Einbau von Orgeln in Pfarrkirchen und Erwerb und Einbau 
von Glocken.

	 b)	� Pfarrhäuser: Renovierung und Sanierung und Neubauten, die keine 
Ersatzbauten sind.

	 c)	� Pfarrheime: Renovierung und Sanierung und Neubauten, die keine 
Ersatzbauten sind.

	 d)	� Friedhofsmauern (als Stützmauern): Renovierung und Sanierung und 
Neuerrichtungen, die keinen Ersatz darstellen.

	 e)	� Kindertagesstätten: Renovierung und Sanierung und Neubauten, die 
keine Ersatzbauten sind.

	� Renovierung ist das Wiederinstandsetzen oder Neuherrichten von schad-
haften und/oder unansehnlichen baulichen Anlagen. Unter Sanierung fällt 
die modernisierende Umgestaltung durch Renovierung oder den Abriss 
alter Gebäude sowie durch Neu- und Ersatzbau. 

4.2	� Im Regelfall gewährt die Erzdiözese einen

Zuschuss in Höhe von 85 %

	� zu den zuschussfähigen Kosten. Dieser Zuschusssatz kann überschritten 
oder unterschritten werden, wenn dies unter Berücksichtigung aller rele-
vanten Umstände und namentlich des Gewichts der für die Realisierung 
der Baumaßnahme sprechenden Gründe und der Haushaltslage der be-
troffenen Kirchen- oder Pfründestiftung veranlasst ist.

	� Den Erwerb und Einbau von Glocken und den Erwerb und Einbau von 
Orgeln in Pfarrkirchen 

bezuschusst die Erzdiözese grundsätzlich mit 10 %
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	� der zuschussfähigen Kosten, jedoch mindestens in Höhe von € 20.000,00 
und höchstens in Höhe von € 50.000,00. Auch dieser Zuschusssatz kann 
überschritten oder unterschritten werden, wenn dies unter Berücksichti-
gung aller relevanten Umstände und namentlich des Gewichts der für die 
Realisierung der Baumaßnahme sprechenden Gründe und der Haushalts-
lage der betroffenen Kirchen- oder Pfründestiftung veranlasst ist.

4.3	� Kindertagesstätten werden entsprechend dem Ergebnis der Verhandlun-
gen mit den Kommunen finanziert. Die Erzdiözese geht grundsätzlich da-
von aus, dass die politische Gemeinde einen Zuschuss von 2/3 zur Inves-
titionssumme gewährt und damit ein Anteil von 1/3 der Investitionssumme 
auf die Erzdiözese entfällt. Eine Überschreitung oder Unterschreitung des 
Zuschusses in Höhe von 1/3 der Investitionssumme ist möglich, wenn 
dies unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände und namentlich 
des Gewichts der für die Realisierung der Baumaßnahme sprechenden 
Gründe und der Haushaltslage der betroffenen Kirchen- oder Pfründestif-
tung veranlasst ist. Die Kosten für Erstausstattung (nicht Mobiliar) bzw. 
Ersatzbeschaffung von Betriebsausstattung, Kleingeräten und Ver-
brauchsgütern tragen die kirchlichen Rechtsträger.

4.4	� Eine teilweise – nicht jedoch eine vollständige – Finanzierung der Baumaß-
nahme aus Mitteln der Baupauschale der Kirchenstiftungen und der Pfrün-
destiftungen für von der Erzdiözese bezuschusste Baumaßnahmen ist 
zulässig.

4.5	� Die Zuschusssätze gemäß Ziff. 4.2 und 4.3 beziehen sich auf die Höhe der 
zuschussfähigen Kosten. Die zuschussfähigen Kosten gliedern sich ent-
sprechend DIN 276 nach den folgenden Kostengruppen (KGr): 

	 a)	� Kostengruppe 200 Herrichten und Erschließen

	 b)	� Kostengruppe 300 Bauwerk – Baukonstruktion 

	 c)	� Kostengruppe 400 Bauwerk – Technische Anlagen

	 d)	� Kostengruppe 500 Außenanlagen

	 e)	� Kostengruppe 600 Ausstattung

	 f)	� Kostengruppe 700 Baunebenkosten

	� Im Rahmen der jeweiligen Kostengruppe sind die Bruttogesamtkosten ge-
mäß Kostenberechnung anzusetzen. Von den Bruttogesamtkosten sind 
diejenigen Kosten abzuziehen, die sich aus einer Überschreitung der aktu-
ellen Raumprogramme sowie der Bau- und Ausstattungsstandards erge-
ben. 

	� Ferner sind – mit Ausnahme freiwilliger öffentlicher und/oder privater Zu-
schüsse – diejenigen Zuschüsse abzuziehen, die den kirchlichen Rechts-
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trägern von externen Zuschussgebern auf gesetzlicher Grundlage gewährt 
werden. Die Differenz bildet die Bezugsgrenze für den Zuschuss der Erz-
diözese und für die Eigenbeteiligung der kirchlichen Rechtsträger. 

4.6	� Die zuschussfähigen Kosten ergeben sich für jedes Bauwerk und jede 
Baumaßnahme gesondert aus nachfolgender Tabelle:

Bauwerk Baumaßnahme Zuschussfähige Kosten

Kirchen Gesamtrenovierung 300/400/500/600/700

Außenrenovierung 300/400/500/700

Innenrenovierung 300/400/600/700

Sanierung durch Neubau 
(erstmalige Errichtung eines 
Gebäudes)

200/300/400/500/600/700

Sanierung durch Ersatzbau 
(Ersatz für ein bereits 
bestehendes Gebäude)

200/300/400/500/600/700

Renovierung und/oder 
Sanierung liturgischer Orte 

300/600/700

Erwerb und Einbau von Orgeln 
in Pfarrkirchen 

Erwerbs- und Einbau
kosten

Erwerb und Einbau von Glocken Erwerbs- und Einbau
kosten

Pfarrhäuser Renovierung 300/400/500/600/700

Sanierung durch Neubau/
Ersatzbau

200/300/400/500/600/700

Pfarrheime Renovierung 300/400/500/600/700

Sanierung durch Neubau/
Ersatzbau

200/300/400/500/600/700

Friedhofsmauern 
(als Stützmauern)

Renovierung und Sanierung 300/500/700

Kindertagesstätten Renovierung/Sanierung 300/400/500/600/700

Sanierung durch Neubau/
Ersatzbau

200/300/400/500/600/700
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5	� Nachtrag

	� Ergibt sich während der Baumaßnahme eine Überschreitung der geneh-
migten Baukosten, so kann die Kirchenstiftung oder die Pfründestiftung 
einen Antrag auf Bewilligung eines Zuschusses für die zusätzlichen Kos-
ten bei der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – stellen. Dem An-
trag sind eine aussagekräftige Begründung, ein von dem Zuschussneh-
mer unterzeichneter Finanzierungsplan, eine aktualisierte, die Baukosten-
erhöhung umfassende Kostenberechnung nach DIN 276, gegebenenfalls 
eine geänderte Aufstellung von Eigenleistungen (Hand- und Spanndiens-
te) sowie – im Fall eines veränderten Eigenanteils – ein zusätzlicher Kir-
chenverwaltungsbeschluss oder eine entsprechende Erklärung des 
Pfründeinhabers nach vorheriger Anhörung des Pfründeverwaltungsrates 
beizufügen. Der Zuschussnehmer ist verpflichtet, der Erzdiözese – Erzbi-
schöfliche Finanzkammer – auf Anforderung weitere die Baukostenerhö-
hung erläuternde Unterlagen zu übermitteln. 

	� Die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – leitet den Antrag mit 
einer schriftlichen Stellungnahme an den Vergabeausschuss zur Entschei-
dung über die Zuschussbewilligung weiter. 

6	� Auszahlung des bewilligten Baukostenzuschusses

6.1	� Die Auszahlung des Zuschusses bemisst sich nach dem Baufortschritt 
und wird von der Erzdiözese grundsätzlich im Hinblick auf von dem Zu-
schussnehmer bereits geleistete Zahlungen ausgezahlt (Ausnahme: Vor-
schussregelung in Ziff. 6.4).  

6.2	� Der Zuschussnehmer hat der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer 
– eine Zahlungsaufforderung zu übermitteln. Die Anforderung des Zu-
schusses durch den Zuschussnehmer hat grundsätzlich in der Weise zu 
erfolgen, dass je Anforderung entsprechend dem Baufortschritt mindes-
tens 25 % des von der Erzdiözese gewährten Zuschusses angefordert 
werden.

6.3	� Der Zahlungsaufforderung sind eine Bestätigung des beauftragten Archi-
tekten und/oder Fachplaners sowie des beauftragten Projektmanagers, 
aus der sich ergibt, dass der behauptete Leistungsstand tatsächlich er-
bracht wurde, alle an den Zuschussnehmer im Zusammenhang mit der 
Baumaßnahme gestellten Rechnungen in Abschrift, ein Verwendungs-
nachweis in Form einer von dem Zuschussnehmer unterzeichneten Auf
listung aller von dem Zuschussnehmer geleisteten Zahlungen und aller 
vereinnahmten Zuschüsse und eine Bestätigung über die eventuelle Er-
bringung von Hand- und Spanndiensten beizufügen. Die Erzdiözese – Erz-
bischöfliche Finanzkammer – führt im Hinblick auf die Bestätigungen des 
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beauftragten Architekten und/oder Fachplaners sowie des beauftragten 
Projektmanagers über den Leistungsstand eine Plausibilitätsprüfung 
durch. Soweit erforderlich, erfolgt eine Baustellenbegehung.

6.4	� Der Zuschussnehmer kann bei der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanz-
kammer – auch einen Antrag auf Auszahlung eines Vorschusses auf den 
Zuschuss stellen. Diesem Antrag sind eine aussagekräftige Begründung, 
ein aktueller Liquiditätsnachweis, eine Aufstellung des beauftragten Archi-
tekten und/oder Fachplaners sowie des beauftragten Projektmanagers 
über alle von dem Zuschussnehmer bis dato geleisteten Zahlungen und 
alle vereinnahmten Zuschüsse sowie eine Aufstellung über die in den 
nächsten drei Monaten voraussichtlich anfallenden Zahlungsverpflichtun-
gen beizufügen.

6.5	� Bestätigt die Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer – auf der Grund-
lage der vorgenommenen Plausibilitätsprüfung den behaupteten Leis-
tungsstand, so übermittelt sie die Zahlungsaufforderung des Zuschuss-
nehmers nebst den weiteren ihr beigefügten Unterlagen an die zuständige 
Stelle der Erzdiözese – Erzbischöfliche Finanzkammer –, welche die Aus-
zahlung des Zuschusses vornimmt.

6.6	� Hat die Erzdiözese für die Kirchenstiftung oder die Pfründestiftung die 
Zahlungsabwicklung übernommen, so finden die Regelungen unter Ziff. 
6.1 bis Ziff. 6.5 keine Anwendung. Die Zuschussgewährung erfolgt in die-
sem Fall durch die Erzdiözese im Zuge der von ihr übernommenen Zah-
lungsabwicklung.

Diese Kirchenstiftungsrechtliche Ordnung für Baukostenzuschüsse (KiStift
ZuschO-Bau) wird hiermit als Instruktion erlassen. Sie tritt am 01.04.2020 – 
zunächst für zwei Jahre – in Kraft und ist im Amtsblatt für das Erzbistum 
München und Freising bekannt zu machen.

München, den 13. März 2020

Christoph Klingan					     Volker Laube 
Generalvikar						      Kanzler


